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b. in der Zeit vom 1. Octbr . bis 1. April die
Stunden von 10 Uhr Abends bis 7 Uhr Morgens.

Bei Fahrten aus dem Theater und aus den Bahn¬
höfen wird dieser Mehrbetrag — auch während der
Nachtstunden - nicht bezahlt.

Bei Fahrten nach Plätzen , welche vorstehend mcht
speciell bezeichnet sind, ist eine Vereinbarung des Fahr¬
gastes mit dem Droschkenführer erforderlich.

Damen-Phaetons (Ponywagen zum Selbstkutschiren).
Jede Stunde kostet 3 Gulden , jede angefangene

Stunde wird für voll bezahlt.

XIII . Tarif für die Gepäckträger auf
den Stationen der Königlichen Staats¬

und der Taunus -Eisenbahn in der
Stadt Wiesbaden.

I Transport von der Bahn bis in die Stadt.
1) Für Gegenstände unter 15 Pfund , Hutschachtel, Reise¬

tasche rc. per Stück . . . 1 Sgr . - Pfg.
Zusammen jedoch höchstens . 2 „ 6 „

2s Für einen Koffer, eine Kiste rc. von
15—50 Psd . . » 2 „ 6 „

3) Für einen Koffer , eine Kiste oder
einen sonstigen schweren Pack von
50 —100 Psd . . . - . 3 „ » f

4s Für desql . von 100 200 Psd . . 5 „ >,
5s Für desql . von über 200 Psd . nach Abkommen.
II . Transport von den Droschken in das .Gepäckbureau

oder an die Waggons und umgekehrt.
ls Für einen Koffer, eine Kiste oder sonstigen schweren

Pack . . • - 1 Sgr . - Pfg.
2) Für jedes weitere Stück . . — ,, v „
3) Für kleinere Gegenstände (cfr . I ad .

1) zusammen • • • • , 1 « »
Sonstige hier nicht vorgesehene Dienstlefftungen er¬

fordern erst eine Vereinbarung mit dem Auftraggeber.
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